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 Veröffentlicht am 26.04.1994

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §20 Abs1 Z1;

Rechtssatz

Die Kosten für die (einzige) Wohnung eines Steuerp;ichtigen dürfen nicht einkommensmindernd berücksichtigt

werden (§ 20 Abs 1 Z 1 EStG 1972). Daran ändert auch nichts, daß der Steuerp;ichtige ausschließlich aus beru;ichen

Gründen seine Wohnung in A aufgegeben und eine teurere Wohnung in B gemietet hat.
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